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Was heißt  
„unter genauer  
Sichtkontrolle“?

3.  Du teilst diese Urinmenge im Verhältnis 2/3 = 
60 ml (A-Flasche) und 1/3 = 30 ml (B-Flasche). 
Mit deiner Zustimmung kann das Kontrollperso-
nal diese Aufteilung vornehmen. Ein kleiner Rest 
Urin muss im Becher verbleiben, damit der Kon-
trolleur die  Dichte messen kann (vgl. Ziffer 14).

4.  Die Flaschen werden mit einem Schraub deckel, 
der in die Verzahnung am Glaskörper einras-
tet, verschlossen, auf Dichtigkeit überprüft, 
einzeln in Plastikbeutel verpackt und in die  
Container gestellt. In dem Plastikbeutel befin- 
det sich ein Absorberpad.    
Die Flaschen sind damit versiegelt und können 
nur im Labor geöffnet werden. Andere Orga-
nisationen können geringfügig abweichende  
Systeme benutzen. 

5.  Bei Blutkontrollen wird Blut aus einer Vene ent-
nommen. Die Blutentnahme erfolgt in Deutsch-
land ausschließlich durch einen Arzt oder eine 
Ärztin. 
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Das Kontrollpersonal begleitet dich in das WC und 
beobachtet die Urinabgabe in den Sammelbecher. 
Dazu musst du Kleidung, die den ungehinderten 
Blick des Kontrollpersonals verhindert, entweder 
ablegen oder entsprechend richten. Diese Sicht-
kontrolle ist notwendig, um Manipulationen bei 
der Urinabgabe auszuschließen.

Wenn Du unter 16 Jahre alt bist, dann darfst 
du die Sichtkontrolle beim Abgeben des 
Urins ablehnen. Mache das Kontrollpersonal 
darauf aufmerksam.
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HIERMIT BESTÄTIGE ICH, EINE AUFFORDERUNG ZUR DOPINGKONTROLLE ERHALTEN ZU HABEN UND STIMME
EINER PROBENNAHAHME - WIE ERFORDERLICH - ZU. MIR IST BEWUSST, DAS DIE UNTERLASSUNG ODER WEIGERUNG,
EINE PROBE ABZUGEBEN, EINEN VERSTOSS GEGEN DIE ANTI-DOPINGREGELN DARSTELLEN KANN.

HIERMIT BESTÄTIGE ICH, DASS DIE PROBENNAHME ORDNUNGSGEMÄSS DURCHGEFÜHRT WURDE



Name / Surname

Vorname / Given name

Geburtstag und -ort / Date and place of birth

Ausweisnummer / ID-Card-Number

Personalausweisnummer / Identity card number

Ausweis des Dopingkontrollbeauftragten
ID-Card for Doping Control Staff 

Gültig bis / Date of expiry Unterschrift des Inhabers

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt, Dopingkontrollen im 
Auftrag der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) für Deutschland 
gemäß des NADA-Code durchzuführen. Die Berechtigung ist nur bei 
gleichzeitiger Vorlage eines gültigen Personalausweises gegeben.  
Die Karte verbleibt im Eigentum der NADA.

The bearer of this identity card is authorized to arrange doping tests  
on behalf of the National Anti Doping Agency (NADA) of Germany  
according to the NADA-Code. The authorization is valid only in  
combination with a personal identification. This card remains in  
property of the National Anti Doping Agency.

Dr. Göttrik Wewer 
Geschäftsführung

Nationale Anti Doping Agentur · Heussallee 38 · 53113 Bonn · +49 (228) 812 92 - 0
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Merkblatt für Athleten/Athletinnen
Rechte und Pflichten bei der Durchführung der Dopingkontrolle

Der/die Athlet/in hat das Recht,
• eine Vertrauensperson zur Dopingkontrolle mitzunehmen
•  bei Urinproben auf einer/einem Kontrollbeauftragten des gleichen Geschlechts zu be-

stehen (in Deutschland)
•  sich den Ausweis des/der Kontrollbeauftragten zeigen zu lassen
•  im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort auf einem Ort der Abnahme zu bestehen, an 

dem die notwendige Diskretion und die Korrektheit der Abnahme gewährleistet ist
•  bei Trainingskontrollen die Sichtkontrolle abzulehnen, wenn er/sie noch nicht 16 Jahre 

alt ist
•  Vorbehalte gegenüber der Durchführung der Kontrolle auf dem Protokoll der Doping-

kontrolle niederzuschreiben
•  bei unangemeldetem Eintreffen des/der Kontrollbeauftragten das Training zu be-

enden, wenn sich dies in verhältnismäßigem Rahmen bewegt
•  im Falle einer positiven A-Probe eine Untersuchung der B-Probe zu verlangen
•  im Falle einer positiven A-Probe mit einer/einem Vertrauten ihrer/seiner Wahl bei der 

Analyse der B-Probe anwesend zu sein
•  im Falle eines Verfahrens rechtliches Gehör vor dem zuständigen Verbands- oder 

Schiedsgericht in Anspruch zu nehmen
•  im Falle eines Verfahrens einen Rechtsbeistand und/oder eine/n Dolmetscherin hin-

zuzuziehen

Der/die Athlet/in hat die Pflicht,
 •  die Dopingkontrolle nach entsprechender Aufforderung zu absolvieren – bei Verwei-

gerung oder Unterlassung einer Kontrolle schreiben die Regelwerke eine Regelsperre 
von zwei Jahren vor

•  die Meldepflichten einzuhalten – Ein-Stunden-Regelung sowie die Abgabe und Pflege 
der Whereabouts bei Zugehörigkeit zum Registered Testpool (RTP) sowie Abgabe und 
Pflege der Whereabouts bei Zugehörigkeit zum Nationalen Testpool (NTP) 

•  der NADA Adresse mit Telefonnummer, Adressänderungen sowie den Rahmentrai-
ningsplan mitzuteilen bei Zugehörigkeit zum Allgemeinen Testpool (ATP)

• der NADA oder dem Verband das Karriereende anzuzeigen 
•  die notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, wenn er/sie nach dem Karriereende 

wieder in den Leistungssport zurückkehren will
• sich gegenüber dem/der Kontrollbeauftragten auszuweisen
•  die in den letzten sieben Tagen eingenommenen Medikamente auf dem Protokoll der 

Dopingkontrolle anzugeben
•  sich einer zweiten Probe zu unterziehen, sofern bei der Bestimmung der Urindichte 

Grenzwerte unterschritten werden oder der/die Kontrolleur/in aus anderen Gründen 
eine zweite Probe anordnet

•  bei der notwendigen Einnahme von Medikamenten mit verbotenen Substanzen zur 
Behandlung rechtzeitig eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen und bei der Kon-
trolle auf die erstellte Ausnahmegenehmigung hinzuweisen. 
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Informationsmaterialien der NADA

MediCard, Ausgabe Januar 2010

Beispielliste zulässiger Medikamente, 14. Auflage, Januar 2010

WADA-Code 2009

NADA-Code 2009

Standard für Meldepflichten 2009

Standard für Dopingkontrollen 2009

(Downloads unter www.nada-bonn.de)

weitere Informationen unter:
NADA:  www.nada-bonn.de
WADA: www.wada-ama.org 

Hrsg.:  Nationale Anti Doping Agentur 
Heussallee 38  
53113 Bonn 
Tel.: 0228 / 81292-0 
Fax: 0228 / 81292-219 
e-mail: info@nada-bonn.de 
 
Januar 2010
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Die NADA haftet nicht für die Inhalte erteilter 
Auskünfte, die im Rahmen von Anfragen über die 
Zulässigkeit der Verwendung eines bestimmten 
Medikamentes oder der Anwendung einer Me-
thode („Medikamentenanfragen“) erteilt werden, 
sofern seitens der NADA kein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Haf-
tungsausschluss gilt auch für mögliche Schäden 
die aufgrund der Erteilung einer unrichtigen Aus-
kunft entstanden sind.

Weder durch das Informationsangebot auf den 
Internetseiten der NADA, noch durch die Ertei-
lung von individuellen Auskünften im Rahmen von 
Medikamentenanfragen entstehen Informations- 
oder Beratungsverträge zwischen den Nutzern 
und der NADA mit Wirkung für oder gegen die 
NADA. Die Auskünfte dienen ausschließlich einer 
Information des Nutzers in Form einer Wissens-
erklärung. Die Befolgung von Ratschlägen aus 
einer Auskunft liegt außerhalb der Verantwortung 
der NADA. Jeder Nutzer handelt insofern nur auf 
eigene Gefahr.
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Die NADA-Partner –
Für Sport und gegen Doping

Mehr über unsere Arbeit können Sie auf unserer Web-Site un-
ter www.nada-bonn.de oder per Mail erfahren. Wenden Sie sich 
hierbei bitte an:

info@nada-bonn.de

Deutscher
Bundestag

    SPORT
MINISTER
    KONFERENZ

Immer in Bewegung.


